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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Gugerbauer und KOllegen vom 6.6.1991> 

Nr. l235/J-NR/1991, "negative Kompetenz

konflikte zu Lasten ösferreichischer Staats

bürgern 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

-122 cf lAB 

1991 ... n7- 29 
'zu ~23SjJ 

Zu Frage 1: 
. "Unterliegt die Tätigkeit der Firma Herzog (Entladung von Ab
raumschotter aus Eisenbahnwaggons, ZWischenlagerung und 
Weiterverladung dieses Abraumschotters zum Verkauf) Ihrer An
sicht nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1973 oder ist 
sie dem Begriff Eisenbahnverkehr, -bau und -betrieb zu~u
ordnen und fällt sohin in den Zuständigkeitsbereich Ihres 
Ressorts'?" 

Es besteht eine Oberschneidung von Eisenbahnrecht und Ge

werberecht betreffend der Verladevorgänge. 

Zu Frage 2: 
nWenn 1. ja: Was werden Sie veranlassen, damit die seit 1988 
bestehende Situation einer abschließenden, nach Möglichkeit 
alle Seiten befriedigenden Lösung zugeführt werden kann? Be
steht z.B. etwa die Möglichkeit diese Tätigkeit auf einem 
anderen Bahnhof durchführen zu lassen, ohne daß Anrainer der
art belästigt werden?" 

Die öBB haben für die Entladung von Oberbauaushubmaterial 

(Schotter) aus wirtschaftlichen Gründen den Bahnhof Friedburg

Lengau vorgesehen, da bezüglich der Gleisanlagen genügend 

freie Kapazitäten verfügbar sind, ausreichend Bahngrund, der 
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weder ko~erziell noch als Lagerplatz genutzt wird, z~r Ver

fügung steht sow~e darüberhinaus nahegelegßneDeponien die 

Ko~ten für den Abt~a~sport senken. 

Es besteht die Absicht, die Entladetätigkeit ca. 200 maus 
dem aahnhof Friedburg-Lengau hinau~ in Richtung araunau (und 

damit aucp von den Wohnhäusern weg) zu verlegen. . 

Dieses Projekt ~urde bereits zur eis~nbahnrechtlichen 
Genehmigung vorgelegt und ~n den Landeshauptmann von Ober
österreich zut Verhandlung delegiert. 

Zu Frage 3: 
"Wenn'l. ja: Welche Mengen an Abraumschotter wurden in den 
letzte~ bei den ~abren von der Firma Herzog auf dem in ~ede 
stehenden ~ahnhof im Tagesschnitt abgeladen, zwischenge~ 
lagert und weiterverladen? Wievielen Waggonladungen Abraum
schotter entspricht diese Menge?" 

Die Ermittlung von tagesdurchsclmlttlichen Entlademengen ist 
wenig aussagekräft1g, da das Aushubmateriel baustellenbezogen 

schubweise im Bahnhof Friedourg-Lengau zur Manipulation ein

trifft. Die Entladetättskeit konzentriert sith daher meistens 
auf mehrere aufeinanderfolgende Tage und wird ~araufhin wie9~r 

eingestellt. 

Die Entlademengen betrugen im Jahre 1990 rd~ 30.000 m3 (ca. 
2.500 Waggons), pis zum 31. Mai 1991 rd. 9.000 m3 (ca. 750 

Waggons). 

Zu Frage 4: 
"Wenn 1. ja: Welches Rechtsverhältnis besteht zwischen Herrn 
PaUl Herzog, Straßwalchen und den österreichischen Bundes
bahnen?" 

Die Firma Herzog ist Auftragnehnter der öBB. Der Leistungs

auftrag erfolgte durch die Streckenleitung Salzburg aUf Grund 
einer beschränkten Ausschreibung (öNORMEN A 2060 und B 2110). 
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Zu den Fragen 5, 7 und 8: 
"Wenn 1. ja: Erhält Herr Herzog für die vorangeführten Tätig
keiten ein Entgelt? 

Wenn 1. ja: KaIm flerr Herzog über das entladene Abraumrnaterial 
nach eigenem Ermessen und Gutdünken verfUgen? 

Wenn 1. ja, SchI ie~t ein all.fäll ig von den öB1;l a~ Herrn Her'zog 
entrichtet~s Entgelt auch den Kaufpreis fur den v~rwertb~ren . 
Abrau~schotter ein?" 

Das ~u entladende Aushub~aterial läuft SQrtiert nach zwei 
Qualifikatiphen zu. Es wird unterschieden in 

wiederverwe:ttbares Material, welches für SChüttungen bzw. 
im W!rtschaftswegebau VerwendunQ findet, 

~ nicht verw~rtbares Material, welches in firmeneigenen 
Deponien endg$lagert witd. 

Für das nicht verwendbare Material zahlen die ösa ein Entgelt 
entsprechend dem Vergabe-Leistungsverzeichnis. 
Das wiederverwertbare Mat~rial ist kostenlos zu entladen. Zur 
Abgeltung ~er anfallenden Kosten geht das Material uneinge
schränkt in das Eigentum des Auftragnehmers über. Die 

Qualifikation d~s Materials erfolgt grundsätzlich durch die 
öaB. 

Zu Frage 6: . 
"Wenn 1. jFl= Hat Herr Herzog für das Abraummaterial eine Ver
gütung bzw. für die Zwischenlagerung des Abraummaterials eine 
Miete an Qie ö$terreichischen Bundesbahnen zu leisten?" 

Wiederverwertbares, im Eigentum des Auftragnehmers befindli

ches AU,shubmaterial wird seit September 1990 nicht mehr auf 

Bahngrund zwischen~elagert. 

Wien, am 

Der 
1~91 
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